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Stadtratsfraktion Nümberg
 

An den Oberbürgermeister der Stadt Nümberg
 

Bus: Linie 36. 46, 47 (Rathaus) 
U-Bahn: Linie 1 (Lore~rehe) 

Dr. Ulrich Maly Rathausplatz 2
 
Rathaus 90403 Nilmberg
 fJ'f ::fa.'fl 

J 

Tel: (0911) 231-4S09190403 Nümbe~ OBERBÜRGERMEIS'~ER Fax: (0911) 231·2930 
gruene@stadt.nuemberg.de

,I 
18. FEB. 2n13 ,.. , ".,-,.'• . 

Demokratie lernen und lepen ist eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe aller Schulen. 

In vielen Bundesländern gibt es neben den auch per Gesetz zu wähJenden Gremien wie
 
SMV, Elternbeirat, Schulforum ete. die Möglichkeit regelmäP..ige 'Schülerlnnenvollver

sammlungen einzuberufen. Bei Wichtigen Fragen geben Vollversammlungen allen
 
SChOlerinnen und Schülern die Gelegenheit sich ~ informieren und mitzubeStimmen
 
und die SMV der Schule hat die Gelegenheit. die allgemeine Haltung der Mits:chülerln~
 

nen zu bestimmten Themen festzustellen.
 

Auch die Stadt~SV Nümberg e.V. hat sich schon eingehend mit diesem Thema beschäf·
 
tigt. Da das BayEUG keine entsprechenden Aussaoen zu SchülerlnnenvollversanimJun

gen macht, schlagen sie vor. dass der Stadtrat mit einem entsprechenden Beschluss
 
den Städtischen Schulen diese Möglichkeit einraumt. Diese Position wurde in 'der Mit·
 
gliederversammlung am 18.4.2012 beschlossen (Anlage).
 

Wir unterstützen das Anliegen der Stadt-SV NOmberg ,(3.V. und stellen folgenden 

Antr:-as fOr den nächsten gemeinsamen JhAlSchA: 

Die Stadt Nümberg räumt den städtischen Schulen das Recht auf eine SehOlerlnnen
vollversammlung ader drei nacheinander stattfindenden Stufenvollversammlungen pro 
Jahr ein. 

Mit freundlichen Grüßen 

j,h~ 
Elke Leo 
Stadträtin 

. W\NW.gruene.raU'1aue.nul!Itnberg.de 
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Stadt·SV Nürnberg e.V. 

1. Vorstand: Philipp Rupp StadtsehLllersprecher.
2. Vonrtand:PaulVVactrter Ker.em Dykast 
Schatzmeister. Sebastian Wiehert Nils Metter 

Maya Barkan 

Schülervollversammlungen 

Da ein grundlegendes Demokrarieverstiindnis während der SChulzeit aufgebaut werden muss, darf 
die demokratische Teilhabe nicht erst mit der Volljährigkeit beginnen. Deshalb ist die Bedeutung 
vonSchü/ermitverantwortungen aufSchul-, KQmmuna/~ und Landesebene Immens. Jedoch ergeben 
sich vielfach Probleme im direkte,n AustQ.~s'h zwischen Schü/ervertretern und denjenigen, diefür die 
sie eint;eten, den Schülem. Es ist e./ementar jär jede konstruktive.SMV- Arbeit dass der Kontakt mit 
den Mitschülern nicht nur durch KJ(1ssensp;echerversQ/flmlllngen, sondern auch unmittelbar durch . 
SchülervolJversQmmlunaen entsteht. Nur $0 kann effektive Kommunikanon und gem~in$ame 
probleml6sung stattfinden..AIIßerdem. erMht ein direkter Austausch lWJ~~n den Schii/ern und 
ihren Vertretern die rransporenz ihrer Arbeit. Dieser Einblick gibt auch den ·Schillern, die bisher. 
wenig Kontakt mit ihrer SMV hatten, die Gelegenheit Sich für die abwechslungsreiche ulJd 
anspruchsvoHe Arbeit begeistern· zu: lassen. Insbe.$ondere, da dadurch die Legltim(Jrfon· von 
EntscIJeidungen, Projekten und Ansichten der SMV weiter emöht wird und aktive Mitgestaltung die 
BasJs jeder demokratischen Struktur ist. A,tJch der gemeinsd!a!tsblldenJe Aspekt einer gut 
vorbereiteten SchüleNollversammll.tng darfnicht unterschätzt werden. 

. . 
Deswegen streben wir an, dass d~r Stadtrat allen städtischliln Schulel'l das Recht" auf eine 
Schülervollversarnmlung, oder·· dr~i .. unrnittelöar n~heinander. stattfindenden 
StufenvoIJversammlun8en pro .Jahr einräumt. Die zweite Alternative kann logistische· Probleme 
verhindern oder stufenbedingte Programmuntel'$(:hiede elegant lösen.. ' 

, 
Die Klassensprecherversammlung (KSV) hat die.· Pflicht, das Konzept der 

SchUlervollversammlung!Stufcnvollversamm!ungen (SW/ StW} in 'eigener Verantwortun~ zu 
erarbeiten und lU be.sd\ließen. . 

Die Schülersprech~r haben die Pflicht, dieses Konzept der Schulleitung vor Vereinbarung eines 
Termins vorzulegen. Es ist jedoch nicht genehmigunsspflichtig, kann aber, sollte es Passagen 
enthalten, die b~rUndeteT Maßen gegen das Interesse der SchUler oder Schule verstoßen, von der 
Schulleitung ;zur Änderung.durch die KSV an die Schülersprecher %Urückgegeben werden.· . 

Die Sthülersprecher und die Schulleitung haben die Pfiicht, gemeinsam ei~n Termin für eine 
sw/StW zu vereinbaren. 

Die Sc:hulleitung hat die Pflitht. die SW/SflIV sm vereinbarten Termin stattfinden zu lassen. 

PhHmp Rqpp ?alll WacI).W 
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